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Gelbes Gefahrenlicht:

Wie erhalte ich die Bewilligung?
Seit dem 1. Januar 2003 ist es

erlaubt, beim Mitführen eines
über 3,00 m breiten Anbaugerätes

unter gewissen Voraussetzungen

das gelbe Gefahrenlicht
bzw. eine Drehleuchte
einzuschalten (siehe auch «Schweizer

Landtechnik» Nr. 1/2003).

Das gelbe Gefahrenlicht zur

Ankündigung eines erhöhten Unfallrisikos

durch Überbreite und

Arbeitserledigung mit einem fahrenden

Fahrzeug im Strassenunterhalts-

dienst ist immer bewilligungs-
pflichtig. Die Bewilligung wird im

Fahrzeugausweis mittels einer Ziffer

eingetragen:

111: Gelbes Gefahrenlicht bewilligt;

Verwendung nur wenn Zusatzgeräte

mit einer Breite von mehr
als 3,00 m mitgeführt werden.

114: Gelbes Gefahrenlicht bewilligt;

Verwendung nur beim Arbeitseinsatz

mit fahrendem Fahrzeug

gestattet.
116: Gelbes Gefahrenlicht bewilligt;

Verwendung nur beim Winterdienst

gestattet.
Ein Fahrzeugausweis kann mehrere

Ziffern enthalten, wenn sich

dies auf Grund der Arbeitserledigung

in unterschiedlichen

Kategorien aufdrängt.

Verordnung über die technischen Anforderungen
an Strassenfahrzeuge (VTS)

Auszug: Art. 110 Fakultative Beleuchtungsvorrichtungen

3 Mit Bewilligung der Zulassungsbehörde, durch Eintrag im Fahrzeugaus¬

weis, sind weiter erlaubt:
b. an Fahrzeugen, die für die übrigen Verkehrsteilnehmer oder -teilneh-

merinnen eine nicht leicht erkennbare Gefahr bilden, und an ihren

Begleitfahrzeugen sowie an Fahrzeugen, die für das vorübergehende
Anbringen von Zusatzgeräten mit einer Breite von über 3,00 m

vorgesehen und ausgerüstet sind: gelbe Gefahrenlichter.

Traktoren sind Vielzweckfahr-

zeuge! Die Bewilligung Tür das

gelbe Gefahrenlicht wird im

Fahrzeugausweis eingetragen.
(Foto: BUL)

Bewilligung einholen

Voraussetzung ist die korrekte

Montage des Gefahrenlichts und

der Kontrollanzeige in der Kabine.

Das gelbe Gefahrenlicht muss mit
einem Prüfzeichen (E, e oder CH)

versehen sein:

• In der Landmaschinenfachwerk-

statt eine Bescheinigung über die

korrekte Montage des gelben
Gefahrenlichts verlangen. Die

Bescheinigung zusammen mit dem

Fahrzeugausweis bei der

Zulassungsbehörde (Strassenverkehrs-

amt) einreichen, das die zutreffende

Ziffer samt allfälligem
Kommentar einträgt. Im konkreten Fall

empfiehlt sich betreffend Vorgehen
auch eine Anfrage beim zuständigen

Strassenverkehrsamt.

• Ein Fahrzeughalter, dessen Traktor

demnächst für die periodische

Motorfahrzeugkontrolle
aufgeboten wird, kann den Eintrag
im Rahmen der Kontrolle verlangen.

Jürg Fischer, Direktor SVLT

DLG-Prüfstelle hat neuen Traktoren-Messwagen
Modernster und stärkster
Messwagen Europas - jetzt
Bremsleistungen bis 300 kW und

Traktorenleistungen bis 400 kW
messbar.

Die Deutsche Landwirtschafts-

Gesellschaft (DLG) hat ihren neuen

Zugleistungs-Messwagen für
Traktoren in Betrieb genommen. Mit
dem neuen Fahrzeug verfügt die

DLG nun über den modernsten und

stärksten Traktoren-Messwagen in

Europa. Mit dem 550000 Euro

teuren, lastwagenähnlichen Fahrzeug

können jetzt in der Prüfstelle

für Landmaschinen in Gross-

Umstadt bei Darmstadt Traktoren

mit Bremsleistungen bis 300 kW

und Motorleistungen bis 400 kW

geprüft und gemessen werden.

Damit trägt die DLG der Tatsache

Rechnung, dass immer grössere
und schnellere Traktoren auf den

Markt kommen.

Das Konzept besteht in einer

mobilen Leistungsbremse, basierend

auf dem Umbau eines serien-

mässigen Lastwagens. Der Motor
wird genutzt, je nach Vorwahl, im

Selbstfahr- oder im Nachschiebebetrieb.

Beim eigentlichen
Bremsaggregat handelt es sich um
eine Labor-Wirbelstrombremse. Im

Messbetrieb wird der Wagen über digkeitsmessung, Drehzahlgebern
die Zugdeichsel zwangsgelenkt.
Neben einer Kraftmessdose
besteht die messtechnische Ausrüstung

aus einem dynamischen
Kraftstoffmesssystem, einer Geschwin-

und Temperaturaufnehmern. Die

Datenübertragung vom getesteten
Traktor zum Messwagen erfolgt
mittels Funk.
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